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zu mir: «C'est tuer ses mou-
tons afin de les empêcher de

mourir», (das hiesse, seine
Schafe töten, um sie am Ster-

ben zu hindern). Da sie ja of-
fenbar genügend Mittel «auf
der hohen Kante» haben, um
die Hypothek zurückzuzah-
len, würde Sie die Kündigung
derselben im Konkursfall Ih-
rer Bank weniger hart treffen,
als diejenigen, die dazu nicht
in der Lage sind. Zudem soll-
te es für Sie nicht allzu
schwierig sein, auf einem un-
belasteten Haus eine neue
Hypothek zu errichten.

Seit 1935 besteht die Eid-

genössische Bankenkommis-
sion (EBK). Ihre Aufgabe ist
es unter anderem, die Ge-

schäftsführung sämtlicher
Banken zu überprüfen. Nach
der Pleite der Spar- und Leih-
kasse Thun und einigen ähn-
liehen Fällen wurde diese

Aufsicht noch verschärft. Vor
nicht allzulanger Zeit wurde
eine Bank von der EBK ge-

zwungen, ihre Schalter zu
schliessen, bevor ein Schaden
für die Sparer und andere
Gläubiger entstehen konnte.

Dr. Bm/7 Gwa/ter

AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

AHV-Beiträge der
nichterwerbstätigen
Ehegattin eines
Rentners
A/s ich zu e/uer Besprecht/r/^ bei

meinerA «sp/e/chs/casse war, ko-

pierte diese die Sfeuerrecüramg

1997, was ich a/s unzulässige
«Aneignung von Dokumenten»

emp/Inde. /cd möchte wissen,

warum zch über 1000 Tranken

AHV-Beiträge bezah/e« so/Z, od-

wodi icd niedf medr ardeite und
mein 67/adriger Mann dereits

rentendereedtigt ist.

Bis Ende 1996 war die nich-
terwerbstätige Ehefrau eines
Versicherten generell von der

AHV-Beitragspflicht befreit,
während im umgekehrten
Fall ein nichterwerbstätiger
Ehemann bis zum Renten-
alter in jedem Fall bei-
tragspflichtig war. Mit der
10. AHV-Revision wurde un-
ter anderem die geschlechts-
neutrale individuelle Bei-

tragspflicht der Ehegatten, al-

so auch der nichterwerbstäti-
gen Ehefrau, eingeführt. Des-

halb müssen Sie ab 1997 die

gesetzlichen AHV-Beiträge
entrichten, auch wenn Sie

nicht erwerbstätig sind.
Für die konkrete Beitrags-

bemessung eines nichter-
werbstätigen Ehegatten - sei

dies der Mann oder die Frau -
ist vorgängig abzuklären, ob
allenfalls der andere Ehegatte
aus Erwerbstätigkeit minde-

stens den doppelten Mindest-
beitrag an die AHV entrich-
tet, d.h. gegenwärtig minde-
stens 780 Franken im Jahr
(ohne Verwaltungskostenbei-
trag). In diesem Fall gilt die

Beitragspflicht des anderen,
nichterwerbstätigen Ehegat-
ten ebenfalls als erfüllt.

Entrichtet keiner der Ehe-

gatten den doppelten Min-
destbeitrag aus Erwerbstätig-
keit, ist die individuelle Bei-

tragspflicht jedes Ehegatten
zu prüfen. Dabei ist darauf zu
achten, dass bis zum gesetzli-
chen Rentenalter beide Ehe-

leute die persönlichen Beiträ-

ge als Nichterwerbstätige be-

zahlen, um spätere Ren-

tenkürzungen wegen Bei-

tragslücken zu vermeiden,
und Personen im Rentenalter

nur auf Erwerbseinkommen
über dem gesetzlichen Freibe-

trag von derzeit 1400 Fran-
ken im Monat oder 16800
Franken im Jahr beitrags-
pflichtig sind. Personen mit
geringerem oder ohne Er-

werbseinkommen sind im
Rentenalter persönlich nicht
mehr beitragspflichtig.

Zur Bemessung der AHV-
Beiträge von mrüferwerksfäfi-

Personen wird auf die per-
sönlichen wirtschaftlichen

Verhältnisse abgestellt, da ein
beitragspflichtiges Einkorn-
men fehlt. Die persönlichen
wirtschaftlichen Verhältnisse
ergeben sich grundsätzlich
aus dem Vermögen sowie
dem mit dem Faktor 20 ka-

pitalisierten Renteneinkom-
men. Dazu zählen grundsätz-
lieh alle regelmässigen Ein-
kommen; ausgenommen
sind nur familienrechtliche
Unterhalts- und Unterstüt-
zungsbeiträge, Leistungen
der AHV/IV sowie Ergän-
zungsleistungen zur AHV/IV.

Die Beiträge von Nicht-
erwerbstätigen werden auf
Grundlage der entsprechen-
den Steuerwerte ermittelt.
Grundsätzlich ist die Aus-

gleichskasse in betraglicher
Hinsicht an die Steuerwerte

gebunden, bleibt jedoch für
die sozialversicherungsrecht-
liehe Qualifikation zustän-
dig.

Bei der Bemessung der

AHV-Beiträge nichterwerbs-
tätiger Eheleute wird - unge-
achtet des Güterstandes oder
des Anspruchs auf allfällige
Renten - jeder Person je die
Hälfte des ehelichen Vermö-

gens und allfälligen Ren-
teneinkommens zugerech-
net.

Der Roleber...

steht a//en Zeser/V/ner?

und Zesern der Ze/t/upe zur
l/erfüpunp. fr /st kosten/os,

wenn d/'e Frage von o//-

geme/'/iem /nferesse /st und
d/'e Antwort /n der Ze/t/upe

pub/iz/ert w/rd. (Be/ Steuer-

prob/emen wenden 5/e s/'cb

om besten on d/'e Behörden

/hres Wohnortes.)

Anfragen senden on:

Ze/t/upe, Ratgeber,
Postfach, 8027Zur/'cb

Jass- und Wanderferien
im ***Hotel Mira Val, Flims GR

(bekannt vom «Samschtig-Jass»!)

Sifper-Pras/ür den tVoc/iensieger: i Woche GR/177.S-.4 nfen/ha/t

Zn der iass- und WanderpciuscZn/e mf>egr/Jfe« sind:

- 7 Tage im DZ mit Balkon, DU/WC, Telefon, Fernseher, Radio und
Halbpension.

- 2 geführte, leichtere Wanderungen in der schönen Region
Flims/Laax/Falera.

- 5 Jassabende (Schieberjass). Die Partner werden täglich ausgelost.
Schöne Preise.

- 1 Abschlussabend mit Unterhaltung und Rangverkündigung.

t/nserc Daten:
Woche 1: 20. Juni bis 27. Juni 1998 Woche 3: 26. Sept. bis 3. Okt. 1998

Woche 2: 4. Juli bis 11. Juli 1998 Woche 4: 3. Okt. bis 10. Okt. 1998

1 Woche im Fühling/Herbst 1998 nur Fr. 750.- pro Person

Wir freuen uns auf SIE! Für nähere Auskunft/Reservation wählen Sie bitte
Telefon-Nr. 081 911 12 50, unsere Fax-Nr. 081 911 28 10

Bis bald im f/ote/ Mira Va/ in FVims.

ZEITLUPE 3/98 45



fflSffisffiroiSsSsiM
i.

Wie Sie meinen Aus-

führungen entnehmen kön-

nen, schulden Sie aufgrund
der 10. AHV-Revision tatsäch-
lieh eigene AHV-Beiträge als

Nichterwerbstätige ab 1997
bis zum ordentlichen Renten-
alter, das Sie offenbar im Jah-
re 1999 erreichen. Bei der

Beitragsbemessung werden
die ehelichen Vermögens-
und Einkommensverhältnis-
se zur Hälfte zugrunde gelegt,
da Ihr nichterwerbstätiger
Ehemann bereits rentenbe-
rechtigt ist.

Die Beiträge werden
grundsätzlich auf Grundlage
der Steuerwerte festgelegt,
wofür die Steuerrechnung
hilfreich sein kann. Wenn die
Ausgleichskasse bei Ihrer Vor-
spräche Ihre Steuerrechnung
kopiert hat, kann ich darin
keine unzulässige «Aneig-

nung von Dokumenten» er-

blicken. Selbstverständlich
darf die Ausgleichskasse diese

Unterlage nur für AHV-
Zwecke verwenden und un-
tersteht diesbezüglich einer
besonderen Schweigepflicht.

Anhand Ihres Briefes kann
ich die Höhe des AHV-Beitra-

ges nicht verbindlich nach-
prüfen, doch kann aufgrund
Ihrer Angaben ein Beitrag
von 1022 Franken durchaus

möglich sein. Die Ausgleichs-
kasse muss den Beitrag in
Form einer Verfügung festle-

gen. Sollten Sie damit nicht
einverstanden sein, können
Sie die Beitragsberechnung
innert 30 Tagen mit Be-

schwerde anfechten. Die Ein-
zelheiten zur Beschwerde-

führung finden Sie in der

Rechtsmittelbelehrung auf
der Verfügung.

Können Sie sich mit dem

Vorgehen der Ausgleichskas-

(chwarzvvald,
und Erholung

Geniessen Sie einige erholsame

Tage oder Wochen in einer der
schönsten Gegenden Deutsch-
lands, in unserer Klinik für
ganzheitliche Prävention
und Rehabilitation - unter
ständiger ärztlicher und medi-
zinischer Betreuung, alle The-

rapien und Sole-Mineral-Hal-
lenschwimmbad, Solarium,
Sauna etc. im Hause.

Indikationen:
- Atemwegserkrankungen
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Stoffwechselerkrankungen
- orthopädische Erkrankungen
- Hauterkrankungen
- funktionelle Störungen

Gesund werden - gesund
bleiben - oder einfach nur
Energie tanken mit unserem

Aktiv-Senioren-Programm
pro Woche
schon ab DM 910-

Unser Hausprospekt infor-
miert Sie ausführlich. Rufen
Sie uns einfach an -

Tannenhof-Klinik
Gartenstraße 15

D-78073 Bad Dürrheim
Telefon 0049 7726/930-0
Fax 0049 7726/930-299

se trotz meiner Erläuterungen
nicht abfinden, haben Sie die

Möglichkeit der Aufsichts-
beschwerde an das Bundes-
amt für Sozialversicherung in
Bern.

Anspruch auf
Ergänzungsleistung
Meine Mither /ebte fois vor /cur-

zem in eine/n Atters/reim und
hatte Ansprach aap eine Weine

moaarticüe Erj'änzun^sZeisfan^
(EL). Mäch einem vorübergehen-
den Sptta/aa/ênttza/f tonnte sie

/'edoch nicht mehr ins Alters-
hei/n zaräcichehren, sondern

masste ins P/7egeheim eintreten.
WeiZ /ür das AZtersheim eine

Kündi,gün,gs/rist eingehalten
werden masste and vorerst noch

nicht feststand, oh meine Mat-
ter de/Znitiv im P/Zegeheim ver-
hZezhen mass, entstanden in der

«Überschneidungszeit» von
rund anderthalb Monaten Ko-
sten von 72600 Pranken, an
welche die Krankenkasse ledig-
lieh 2400 Pranken zahlte. Mich
Interessiert, ob meine Mutter
«einen periodischen PL-An-
Spruch /ur das Altersheim plus
einen P/7egeheimbeitrag /ur die

ungedeckten P/Zegeüeüukosfen »

hat und ob dazu Pechfsenf-
scheide bestehen.

Grundsätzlich soll mit den EL

auch bei Heimaufenthalt der
Lebensbedarf der Versicher-
ten gedeckt werden können,
soweit dazu die eigenen Mit-
tel nicht ausreichen. Im Falle
Ihrer Mutter ergibt sich inso-
fern eine komplexere Fra-

gestellung, als nicht nur Ko-
sten für den vorübergehen-
den Spitalaufenthalt, son-
dern auch für die anschlies-
sende Verlegung ins Pflege-
heim mit entsprechender,
Kündigungsfrist für das AI-
tersheim angefallen sind. Ich
möchte daher die Antwort
differenziert erteilen:

Bei einem notwendigen
vorübergehenden Spitalauf-
enthalt können über die EL

grundsätzlich «die Kosten der

allgemeinen Abteilung unter
Abzug eines angemessenen
Betrages für den Lebensunter-
halt» (Art. 9 ELKV) im Rah-

men der Vergütung von un-
gedeckten Krankheitskosten
neben den monatlichen Er-

gänzungsleistungen ange-
rechnet werden, soweit der
Aufenthalt nicht von der

Krankenversicherung ge-
deckt werden muss. Der An-
spruch muss bei der zuständi-

gen EL-Stelle unter Beilage
der entsprechenden Belege

geltend gemacht werden.
Ab dem nach dem Spital-

aufenthalt notwendigen Ein-
tritt ins Pflegeheim wird der
monatliche EL-Anspruch
grundsätzlich aufgrund der

Pflegeheimtaxe neu berech-

net, was zu einer entspre-
chenden Erhöhung der regel-
mässigen Auszahlung führt.

Zusätzliche Altersheim-
kosten während der Kündi-
gungszeit könnten neben
den Pflegeheimkosten nur
ausnahmsweise angerechnet
werden. Angesichts der be-
sonderen Umstände wäre ins-
besondere zu prüfen, wieweit
ein zeitlich und betraglich be-
schränkter Mietkostenanteil
durch die notwendige Räu-

mung und Reinigung des AI-
tersheimzimmers begründet
werden könnte. Dabei müsste

jedoch für die Dienstleistun-

gen, die das Altersheim nicht
mehr erbringen musste (z.B.

Verpflegung, Betreuung und
Pflege), ein entsprechender
Abzug bei der Tagestaxe
berücksichtigt werden.

Da die Kantone den EL-

Anspruch für Heimbewohner
teilweise mitgestalten kön-
nen, sind neben dem Bun-
desrecht auch die kantonalen
Ausführungsvorschriften und
allfällige zusätzliche kantona-
le Ergänzungsleistungen (vgl.
dazu Zeitlupe 3/96, S. 36 ff.)
zu berücksichtigen, was im
Rahmen der Beratung der

Zeitlupe nicht möglich ist.
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Ich empfehle Ihnen, eine Be-

sprechung mit der zuständi-

gen EL-Stelle zu vereinbaren,
damit die konkreten Mög-
lichkeiten der Übernahme
eines Teils der zusätzlichen
Heimkosten Ihrer Mutter im
direkten Gespräch abgeklärt
werden können. Diesbezügli-
che Gerichtsentscheide sind
mir im übrigen nicht be-

kannt.
Nachdem Ihre Mutter auf-

grund Ihrer Schilderung of-
fenbar dauernd in schwere-

rem Masse pflegebedürftig ge-
worden ist, empfehle ich Ih-
nen auch, den Anspruch auf
allfälligig Hilflosenentschädi-

gung prüfen zu lassen (vgl.
Zeitlupe 10/95, S. 42 und
10/96, S. 47). Die Ausgleichs-
kasse, welche die EL Ihrer
Mutter ausrichtet, kann Ih-
nen auch dazu weitere Infor-
mationen erteilen.

Dr. Zar. jR«cfo!/Tuor

Recht
Vollmacht und
Willensvollstrecker

Zw meinem Solz« BaBe icB we-

£en versc/ziedener Vbr/commwzs-

se kein Vertrauen meBr. Des/zwlü

möcBfe ZcB meinen /unseren
Brader zznd seine Lefeens^e/a/zr-

tin mit der Be^eiurz^ meiner An-
geie^en/zeiten im KrankBezfs-

und Todes/rziie Betreuen. Wie
mzzss eine so/c/ze VoZ/macBf

aussetzen?

Im Krankheitsfall könnten
Sie das Bedürfnis haben,
Ihren Bruder und seine

Lebensgefährtin zu bevoll-
mächtigen, Auskünfte von
Ärzten, Spitälern etc. einzu-
holen. Zu diesem Aspekt leite
ich Ihre Anfrage an die
Schweizerische Patienten-
Organisation weiter, die im

Rahmen der Zeitlupe die Ru-

brik Patientenrecht betreut
und Ihnen dazu sachdien-
liehe Auskünfte geben kann.

Hinsichtlich der Regelung
finanzieller Angelegenheiten
zu Ihren Lebzeiten erscheint
es mir als schwierig, eine Voll-
macht zu formulieren, die

nur in Ihrem Krankheitsfall
gelten soll. Die Bevollmäch-

tigten müssten nämlich dann
nachweisen, dass sie krank
sind, oder vielleicht gar, dass

sie infolge Krankheit nicht
selbst handlungsfähig sind,
was im Einzelfall Probleme
verursachen könnte. Sie kön-
nen hingegen Vollmachten
ausstellen, die nicht an die
Krankheit als Bedingung ge-

knüpft sind. Dabei besteht
die Möglichkeit, dass Sie bei
Ihrer Bank oder bei der Post

Vollmachten zugunsten Ihres
Bruders und seiner Lebens-

gefährtin ausstellen. Bank
und Post verwenden hiezu
ihre speziellen Formulare. Sie

können aber auch dem Bru-
der und seiner Lebensgefahr-
tin eine Generalvollmacht er-

teilen. Diese geht allerdings
recht weit.

Für den Todesfall können
Sie wiederum bei der Bank
und eventuell auch bei der
Post Vollmachten ausstellen,
wobei Sie darauf achten müs-

sen, dass diese Vollmachten
über den Tod hinaus Gültig-
keit behalten. Allerdings kön-
nen solche Vollmachten von
den Erben jederzeit widerru-
fen werden. Empfehlenswert
dürfte deshalb sein, dass Sie

im Rahmen eines Testamen-
tes Ihren Bruder und seine

Lebensgefährtin als Willens-
Vollstrecker einsetzen. Dabei
dürfte es zweckmässiger sein,
nicht den Bruder und seine

Lebensgefährtin gemeinsam
als Willensvollstrecker, viel-
mehr den Bruder allein als er-
sten Willensvollstrecker und
die Lebensgefährtin ersatz-
weise einzusetzen. Das Testa-

ment hat nur dann Gültig-

keit, wenn Sie es vollständig
handschriftlich, versehen mit
dem Ort, dem Tag, dem Mo-
nat und dem Jahr der Errich-

tung und mit Unterschrift
ausfertigen. Wenn Ihr Sohn
Ihr einziger Erbe wäre, so

würde sich die Aufgabe der
Willensvollstrecker praktisch
darauf reduzieren, die Schul-
den, zum Beispiel die Steuern
und die Bestattungsauslagen,
zu regeln, da der Willensvoll-
Strecker nicht zugleich einge-
setzter Erbe wäre.

Erbvertrag
/cB Besitze eine £/ge«fumswoB-

nung. Beim Kauf BaBeu meine

Brau und icB einen ErBverZra^

aB^escB/ossen. Meine Brau Bat
eine BocBter in dieBBe^eBracBt,
icB zwei SöBne. Gemäss ErBver-

trag ist meine Brau Nutzniesse-

rin dieser WoBnung, NacB un-
serem Tod würden die SöBne die

Wohnung erBaiten und die üBri-

ge BrBmasse unter die drei Kin-
der vertei/f. Kann meine Brau

ein Testament aufsetzen, worin
sie ihrer Tochter den Schmuck,
Wäsche und das SiZBerBesteck

vererBt?

Vorweg erlaube ich mir einen
Hinweis auf eine mögliche
güterrechtliche Problematik:
Da die Eigentumswohnung
nach Ihrem Ableben zu Ei-

gentum an Ihre Söhne, wenn
auch belastet mit der Nutz-
niessung zugunsten der über-
lebenden Ehefrau geht, ist
anzunehmen, dass die Eigen-
tumswohnung güterrechtlich
Ihr Eigengut ist. Sollte näm-
lieh die Eigentumswohnung
zu Ihrer Errungenschaft ge-
hören, so würde Ihrer Frau
ein Vorschlagsanteil zuste-
hen, der entweder durch Ehe-

vertrag, und nicht nur durch
Erbvertrag auszuschliessen
wäre oder von Ihren Söhnen

auszugleichen wäre. Diese

Frage stellt sich nicht, wenn
die Eigentumswohnung Ihr
Eigengut wäre oder wenn der

Erbvertrag nicht nur ein
Erb-, sondern ein Ehe- und
Erbvertrag wäre oder wenn
die Tochter als Partei dem

Erbvertrag zugestimmt hat.
Möglicherweise sehe ich Pro-

bleme, die nicht bestehen,
doch wollte ich Sie auf die gü-
terrechtliche Unterscheidung
zwischen Eigengut - das ist
im wesentlichen das in die
Ehe eingebrachte oder wäh-
rend der Ehe durch Sehen-

kung oder Erbschaft erwor-
bene Vermögen - und Errun-
genschaft - das ist im wesent-
liehen das während der Ehe

ersparte Vermögen hinwei-
sen, damit Sie sich gegebe-
nenfalls persönlich beraten
lassen.

Zu Ihrer eigentlichen Frage
kann ich Ihnen mitteilen,
dass entscheidend ist, ob der

Erbvertrag Raum lässt für
zusätzliche beziehungsweise
vom Erbvertrag abweichende
testamentarische Regelun-
gen. Wenn dies nicht der Fall

wäre, so würde eine testa-
mentarische Verfügung den

Erbvertrag verletzen und wä-
re anfechtbar. Gültig dürfte
hingegen die testamentari-
sehe Anordnung sein, dass

die Tochter in Anrechnung
auf ihren Erbteil bestimmte
Sachen erhalten soll.

WIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt

Allwetter-Elektro-Mobile

führerscheinfrei

2 starke El.-Motoren überwinden
jede Steigung bis 30%

Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
Handelsagentur

Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 079 - 335 49 10

gross Mit und ohne fester Kabine klein

Occassionen sind auch lieferbar

Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.
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